
kretariats des Zentralrates der FDJ 
vom 25. April 1974 über Maßnah
men zur Erhöhung des Rechts
bewußtseins der Jugendlichen und 
zur politischen Arbeit mit Jugend
lichen, die in ihrer sozialistischen 
Persönlichkeitsentwicklung Zurück
bleiben.
Bei der Erläuterung dieser Komplexe 
wird vor allem Wert darauf gelegt, 
die rechtlichen Regelungen in die 
gesellschaftlichen Zusammenhänge 
einzuordnen, sie rechtspolitisch zu 
begründen, weil nur so das bewußte 
Handeln der Jugendlichen zur wei
teren Gestaltung und Festigung der 
sozialistischen Gesellschaftsordnung 
gefördert werden kann.
Die Vermittlung der Rechtskennt
nisse erfolgte zuerst in Wochenend
schulungen der Jugendvertrauens
leute und der FDJ-Funktionäre 
durch den FDGB-Kreisvorstand und 
die FDJ-Kreisleitung. Jetzt geschieht 
dies regelmäßig in den einzelnen 
Betrieben, wobei die Mitarbeiter der 
Justfz- und Sicherheitsorgane des 
Kreises die erforderliche Unterstüt
zung geben. Die ersten Ergebnisse 
der verstärkten und koordinierten 
Rechtserziehung Jugendlicher zeigen 
sich in folgendem:
1. Die Jugendlichen setzen sich selbst 
mehr für die Durchsetzung ihrer ge
setzlichen Rechte ein. So forderte 
z. B. das FDJ-Aktiv des Jugendklubs 
Grubenlampe im Zusammenwirken 
mit Vertretern des FDGB von der 
Betriebsleitung auf der Grundlage 
der AO über die Förderung von Jü- 
gendveranstaltungen vom 29. Januar 
1974 (GBl. I S. 83) Maßnahmen zur 
besseren Unterstützung des Klubs, 
um die Freizeitgestaltung der Ju
gendlichen zu verbessern.
2. Bei Fehlverhaltensweisen Jugend
licher geht die Initiative zur Erzie
hung und Unterstützung der Selbst
erziehung viel stärker als früher von 
den gesellschaftlichen Kräften in den 
Betrieben aus. So empfahl der FDJ- 
Sekretär in der Hauptverhandlung 
gegen einen straffällig gewordenen 
Jugendlichen des Betriebes, die Teil
nahme von Jugendlichen an der vor
gesehenen Auswertung der Straf
sache zu organisieren, um eine grö
ßere gesellschaftliche Wirksamkeit 
des Verfahrens zu erreichen.
3. Die gesellschaftlichen Kräfte ver
stehen es in wachsendem Maße, 
schnell und wirksam auf jugend
liche Straftäter erzieherisch einzu
wirken. Dies beweist folgendes Bei
spiel :
Der aus einer Einrichtung der Jugend
hilfe entlassene 19jährige H. war 
ohne familiäre Bindung. Als er die 
Arbeit im VEB Sachsenring auf
nahm, war gegen ihn ein Strafver
fahren anhängig. Noch vor Abschluß 
des Verfahrens übernahm das Kol
lektiv, in dem er arbeitete, unter 
Leitung der FDJ-Gruppe, des Ju
gendvertrauensmannes und des Ab
teilungsleiters die Patenschaft über 
ihn. Konkret sah das so aus: Ein 
Gewerkschaftsfunktionär kümmerte 
sich um die Betreuung des Jugend
lichen am Wohnort und unterstützte

ihn in persönlichen Belangen. Am 
Arbeitsplatz bemühten sich ein äl
teres und ein jüngeres Mitglied des 
Kollektivs um die Qualifizierung des 
jugendlichen Hilfsarbeiters. Die Mit
glieder der FDJ-Gruppe bezogen den 
Jugendlichen fest in die gesellschaft
liche Arbeit ein. Diese drei Aufgaben 
und die Verantwortung für ihre Er
füllung waren in einer Bürgschaft 
des Kollektivs zusammengefaßt, die 
auch die persönlichen Verpflichtun
gen des Straffälligen enthielt. Die 
Bürgschaft wurde in der Hauptver
handlung bestätigt. Der Vertreter des 
Kollektivs konnte in der Hauptver
handlung bereits berichten, daß 
sich die Arbeitsergebnisse des Ange
klagten verbessert haben und des
halb Qualifizierungsmaßnahmen vor
bereitet werden konnten. Auch in 
den Wohnverhältnissen des Ange-

Ordnungswidrigkeiten und Straf
taten unterscheiden sich voneinander 
durch den unterschiedlichen Grad der 
Verletzung der Interessen der sozia
listischen Gesellschaft oder einzelner 
Bürger. Beide Arten von Rechtsver
letzungen sind deshalb in verschie
denen Rechtszweigen erfaßt und ha
ben unterschiedliche Rechtsfolgen.
Ordnungswidrigkeiten sind ihrem 
Wesen nach Disziplinlosigkeiten, die 
die staatliche Leitungstätigkeit er
schweren oder die Entwicklung des 
sozialistischen Gemeinschaftslebens 
stören und die in gesetzlichen Be
stimmungen ausdrücklich als solche 
bezeichnet werden. Die durch sie be
wirkte Verletzung der Interessen 
der sozialistischen Gesellschaft oder 
einzelner ihrer Bürger ist nicht so 
schwerwiegend wie bei Straftaten. 
Durch Ordnungswidrigkeiten werden 
ordnungsrechtliche Pflichten verletzt. 
Auf den Rechtsverletzer wird mit 
Ordnungsstrafmaßnahmen oder an
deren staatlichen oder gesellschaft
lichen Erziehungsmaßnahmen einge
wirkt (z. B. §§ 22 Abs. 2, 31 und 32 
OWG), um ihn zur künftigen diszi
plinierten Wahrnehmung seiner ge
setzlichen Pflichten anzuhalten, auf 
andere Bürger erzieherisch einzu
wirken und weiteren Rechtsverlet
zungen vorzubeugen.
Werden ordnungsrechtliche Pflichten 
mehrmals durch ein und dieselbe 
Person verletzt, so kann bereits eine 
größere Beeinträchtigung vorliegen. 
Soweit das aus der Art der Ord
nungswidrigkeit und deren stören
den Auswirkungen abzuleiten ist, 
wird schon in den Ordnungsstrafbe
stimmungen für die wiederholte Be
gehung innerhalb von zwei Jahren 
eine höhere Ordnungsstrafe (in der 
Regel bis zu 1000 Mark) vorgese
hen.
Gegenwärtig enthalten etwa 65 Ord
nungsstrafbestimmungen Ordnungs
strafandrohungen bis zu 1 000 Mark 
wegen wiederholt begangener Ord
nungswidrigkeiten. Damit wird zu

klagten war bereits eine Verände
rung eingetreten: das Kollektiv hatte 
ihm bei der Ausgestaltung der Woh
nung geholfen, und damit wurden 
Voraussetzungen für eine sinnvolle 
Nutzung der Freizeit geschaffen. 
Diese guten Ergebnisse widerspie
geln natürlich bei weitem nicht alle 
Seiten der schöpferischen Umsetzung 
erworbener Rechtskenntnisse durch 
die Jugendlichen. Sie zeigen aber, 
daß ungeachtet der spezifischen Auf
gaben von Gewerkschaft und Ju
gendverband die gemeinsame Ziel
stellung und die Orientierung auf 
die territorialen Schwerpunkte für 
das Zusammenwirken beider Organi
sationen bei der sozialistischen 
Rechtserziehung der Jugend aus
schlaggebend sind.
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gleich festgestellt, daß diese Ord
nungswidrigkeiten trotz ihrer wie
derholten Begehung und der damit 
verknüpften störenden Auswirkun
gen nicht den Charakter von Straf
taten erlangen, sondern Ordnungs
widrigkeiten bleiben, auf die aller
dings mit einer strengeren Maß
nahme reagiert werden muß. Bei 
einer anderen Gruppe von Ord
nungswidrigkeiten ist dagegen auch 
für die wiederholte Begehung keine 
höhere Ordnungsstrafmaßnahme vor
gesehen. Hier ist im Rahmen der 
angedrohten Ordnungsstrafmaßnah
men entsprechend zu differenzie
ren.
Es ist also in der Regel davon aus
zugehen, daß sich der Charakter der 
Ordnungswidrigkeiten als Disziplin
losigkeiten durch die mehrmalige Be
gehung nicht ändert und daß sie we
gen der wiederholten Begehung 
keine Straftaten werden (vgl. OG, 
Urteil vom 19. November 1973 — lb 
Zst 9/73 - NJ 1974 S. 241). .
Straftaten liegen erst dann vor, wenn 
schuldhaft gesellschaftswidrige oder 
gesellschaftsgefährliche Handlungen 
begangen werden, die als Verbrechen 
oder Vergehen strafrechtliche Ver
antwortlichkeit begründen. Die Ver
letzung der Interessen der sozialisti
schen Gesellschaft oder einzelner 
ihrer Mitglieder ist hier tiefgreifen
der als bei Ordnungswidrigkeiten.
Trotz der Wesensunterschiede zwi
schen Straftaten und Ordnungs
widrigkeiten und der Tatsache, daß 
eine mehrmalige Verletzung ord
nungsrechtlicher Pflichten in der 
Regel keine strafrechtliche Verant
wortlichkeit begründet, gibt es ver
schiedene Zusammenhänge zwischen 
ihnen, weil sie oft ähnliche gesell
schaftliche Beziehungen berühren. 
Gemeinsamkeiten zwischen Ord
nungswidrigkeiten und Straftaten 
gibt es dort, wo sie hinsichtlich ihrer 
Begehungsweise trotz unterschied
licher Schwere einander ähneln, wie 
z. B. bei Rowdytum gemäß § 215
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